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Zitat von AzUVO § 29 (2)

(2) Zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege eines erkrankten Kindes, welches das
12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist, ist
für die notwendige Dauer der Abwesenheit Sonderurlaub unter Belassung der Bezüge
zu bewilligen. Der Anspruch besteht längstens für sieben Arbeitstage im Kalenderjahr
für jedes Kind, jedoch für nicht mehr als 18 Arbeitstage im Kalenderjahr. Für
alleinerziehende Beamtinnen und Beamte besteht der Anspruch längstens für 14
Arbeitstage im Kalenderjahr für jedes Kind, jedoch für nicht mehr als 36 Arbeitstage im
Kalenderjahr. Die Beaufsichtigungs-, Betreuungs- oder Pflegebedürftigkeit des
Kindes ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. Absatz 1 Nr. 1 bleibt
unberührt.
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